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§ 27 NO BTV 2014

NO BTV 2014 - NO Bautechnikverordnung 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.03.2025

(1) Fur Uberpriifungen gemaR § 32 Abs. 1 NO BO 2014 gilt:

1. Die Intervalle betragen hochstens:

Nennwarmeleistung fir alle Brennstoffe
> 6 kW und = 50 kW 3 Jahre
> 50 kW jahrlich

Die erste Uberpriifung von Heizkesseln ist im Rahmen der erstmaligen Inbetriebnahme durchzufihren.
2. Folgende Messungen sind durchzufihren:
a) beifesten und gasformigen Brennstoffen:
- Abgasverlust
- CO-Emission
b) beiflissigen Brennstoffen:
- Abgasverlust
- CO-Emission
- RuRzahl

c) bei Feuerungsanlagen mit mehr als 400 kW Nennwarmeleistung und weniger als 1 MW Brennstoffwarmeleistung
zusatzlich die Prifung der Emissionswerte der Feuerungsanlagen-Verordnung 2019 (FAV 2019), BGBI. I
Nr. 293/2019;

d) bei mittelgroBen Feuerungsanlagen zusatzlich die Messung der Emissionswerte des§8 26 in den angegebenen

Intervallen.

3. Die Uberpriifung ist im Priifbericht gemaR Anlage 10 zu dokumentieren. Zusétzlich ermittelte Emissionswerte fir
die Luftschadstoffe NOx, SO2 und Staub sind in gesonderten Messberichten zu dokumentieren.

(2) Fir Uberpriifungen gemaR § 32 Abs. 2 NO BO 2014 gilt:
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1. Die Intervalle betragen hdchstens:

Nennwarmeleistung far alle Brennstoffe

> 70 kW 10 Jahre

Die erste Uberpriifung der Zentralheizungsanlagen ist spitestens 10 Jahre nach der Aufstellung der Heizkessel
durchzufiihren.
2. Folgende Prufungen sind durchzufthren:

a) Uberprifung der einwandfreien Warmeverteilung, welche folgende Teilbereiche der Zentralheizungsanlage

umfasst:
- die Regelung der Warmeverteil- und Warmeabgabesysteme
- die Warmedammung der Rohrleitungen und allenfalls vorhandener Warmwasser- und Pufferspeicher
- die Warmwasserbereitung
- die Energieeffizienz der Umwalzpumpen

b) Prufung der Heizkesseldimensionierung; diese muss nicht erneut durchgefihrt werden, wenn seit der letzten
Uberprifung, die auch die Heizkesseldimensionierung umfasst hat, an der Heizungsanlage keine Anderungen
vorgenommen wurden und in Bezug auf den Wiarmebedarf des Gebsudes keine Anderungen eingetreten sind.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///

	§ 27 NÖ BTV 2014
	NÖ BTV 2014 - NÖ Bautechnikverordnung 2014


